
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 

Rechtsanspruch auf diesen Tarifvertrag haben nur Mitglieder der IG Metall 
Mitglied werden: http://www.bw.ig.de 

 
 
 
 
 
 
 

IG Metall 
Bezirk Baden-Württemberg 

Bezirksleitung Baden-Württemberg 
 
 
 
 
 
 

Tarifvertrag zum flexiblen Übergang in die Rente 
für die Beschäftigten in der Edelmetallindustrie  

in Baden-Württemberg 
 
 
 

Edelmetallindustrie 
Baden-Württemberg 

 
 

 
 
 

 
Abschluss:  22.04.2015 
 
Gültig ab:  01.07.2015 
 
Kündbar zum: 31.12.2021 
 
Frist:   6 Monate 
   zum Jahresende 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 

Rechtsanspruch auf diesen Tarifvertrag haben nur Mitglieder der IG Metall 
Mitglied werden: http://www.bw.ig.de 

 
Zwischen den Tarifgemeinschaften 
 
 
1. im Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwaren  
 und verwandte Industrien e. V., Pforzheim 
 
2. im Edelmetallverband e. V., Schwäbisch Gmünd 
 
 
und der 
 
 
 Industriegewerkschaft Metall,  
 Bezirk Baden-Württemberg, 
 Bezirksleitung Baden-Württemberg 
 
 
wird folgender  
 
 Tarifvertrag zum flexiblen Übergang in die Rente 

für die Beschäftigten in der Edelmetallindustrie  
in Baden-Württemberg 

 

 
vereinbart: 
 
 § 1 

Geltungsbereich 
 

 

1.1 Dieser Tarifvertrag gilt: 
 

 

1.1.1 räumlich: 
für das Land Baden-Württemberg; 
 

 

1.1.2 fachlich: 
 
für alle Betriebe, die Mitglied 

 
1. der Tarifgemeinschaft im Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwa-

ren und verwandte Industrien e. V., Pforzheim 
 
2. der Tarifgemeinschaft im Edelmetallverband e. V.,  
 Schwäbisch Gmünd 
 
sind. 
 

 

1.1.3 persönlich: 
für alle Beschäftigten in diesen Betrieben, die Mitglied der IG Metall sind. 
 

 

1.1.3.1 Nicht als Beschäftigte im Sinne dieses Tarifvertrages gelten die Vorstandsmit-
glieder und gesetzlichen Vertreter von juristischen Personen und von Perso-
nengesamtheiten des privaten Rechts, ferner die Geschäftsführer und deren 
Stellvertreter, alle Prokuristen und leitenden Angestellten im Sinne des § 5 
Abs. 3 BetrVG. 
 

 

1.1.3.2 Ausgenommen sind die in Heimarbeit Beschäftigten.  
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1.2 Der Tarifvertrag regelt die Mindestbedingungen der Arbeitsverhältnisse.  

 
Im Einzelarbeitsvertrag können für den Beschäftigten günstigere Regelungen 
vereinbart werden. 
 
Die Rechte des Betriebsrates bleiben unberührt, soweit nicht durch diesen  
Tarifvertrag eine abschließende Regelung getroffen ist. 
 

 

  
§ 2 

Allgemeine Regelungen zur Altersteilzeit 
 

 

2.1 Beschäftigte, die das 57. Lebensjahr vollendet und im aktuellen Arbeitsverhält-
nis in den letzten 5 Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens 1080 Ka-
lendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach SGB III (Voll-
zeit- oder Teilzeitbeschäftigung) gestanden haben, können mit dem Arbeitge-
ber ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis nach Maßgabe des Altersteilzeitgesetzes 
(AtG) und der nachfolgenden tariflichen Bedingungen vereinbaren. 
 

 

2.2 Die während der Gesamtdauer der Altersteilzeitarbeit zu erbringende Arbeits-
zeit kann so verteilt werden, dass sie vollständig im ersten Abschnitt der Alters-
teilzeitarbeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Beschäftigte anschließend 
von der Arbeitsleistung freigestellt (Freistellungsphase) wird (Blockmodell).  
 

 

2.3 Der Tarifvertrag ermöglicht eine Verblockung bis zu einer Dauer von  
6 Jahren. Durch freiwillige Betriebsvereinbarung kann eine Verblockung für 
über 6 Jahre hinausgehende Zeiträume vereinbart werden, für die die tarifli-
chen Konditionen nicht eingehalten werden müssen. 
 

 

2.4 Das jeweilige Altersteilzeitarbeitsverhältnis ist einzelvertraglich unter Beach-
tung der Bestimmungen dieses Tarifvertrages und einer ggf. geltenden Be-
triebsvereinbarung schriftlich zu vereinbaren. 
 

 

2.5 Abweichend von den Bestimmungen des Tarifvertrages können Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisse nach Maßgabe der Bestimmungen des AtG in der jeweils 
gültigen Fassung durch freiwillige einzelvertragliche Vereinbarungen zwischen 
dem Arbeitgeber und einzelnen Beschäftigten in unverblockter Form abge-
schlossen werden. 
 
Gleiches gilt für einzelvertraglich vereinbarte Altersteilzeitarbeitsverhältnisse in 
verblockter Form im gesetzlich zulässigen Umfang gem. ATG in der jeweils 
gültigen Fassung. 
Die Bestimmungen der §§ 6, 7, 8, 9, 16 und 17 dieses Tarifvertrages finden auf 
zulässige einzelvertragliche Vereinbarungen entsprechend Anwendung. 
 
Der Beschäftigte ist vor Abschluss einer einzelvertraglichen Altersteilzeitver-
einbarung über mögliche Konsequenzen im Falle einer Insolvenz aufzuklären. 
 
Der Ausgleichszeitraum für verblockte Altersteilzeitarbeitsverhältnisse kann 
entsprechend der gesetzlich zulässigen Höchstdauer des AtG in der jeweils 
gültigen Fassung festgelegt werden. 
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 § 3  

Betriebsvereinbarung zur Altersteilzeit 
 

 

3.1 Arbeitgeber und Betriebsrat beraten über die Möglichkeiten, wie Altersteilzeit 
im Rahmen der Personalplanung genutzt werden kann. 
 

 

3.2 Bei diesen Beratungen sind die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/ 
Betriebes und die sozialen Belange der betroffenen Beschäftigten zu erörtern. 
 

 

3.3 Im Betrieb kann eine freiwillige Betriebsvereinbarung zur Altersteilzeit ge-
schlossen werden. In dieser Betriebsvereinbarung sind mindestens folgende 
Punkte festzulegen: 

 
a) die Anzahl der Beschäftigten, die an der Altersteilzeit teilnehmen können, 
 
b) Kriterien, welche Beschäftigtengruppen bei einer Überschreitung der fest-

gelegten Teilnehmerzahl bevorzugt an Altersteilzeit teilnehmen können, 
 
c) die Modelle der Altersteilzeit (Dauer, Beginn und Ende). 
 
Die Bedingungen dieses Tarifvertrages sind insgesamt wertgleich abzubilden. 
 

 

3.4 In bestehenden Betriebsvereinbarungen festgelegte Regelungsinhalte können 
einvernehmlich fortgeführt werden. 
 
Die Betriebsparteien sind verpflichtet zu überprüfen, ob und inwieweit die neu-
en Zugangskriterien / die materielle Ausstattung entsprechend den Regelungen 
dieses Tarifvertrages in die bestehende Betriebsvereinbarung integriert werden 
können. Berechnungen und Nachweise zur Wertgleichheit müssen nicht erfol-
gen. 
 

Protokollnotiz: 
Da frühere Tarifverträge im Anschluss an eine Umsetzungsfrist nicht mehr fort-
geführt werden, empfehlen die Tarifvertragsparteien, die Fortführung der be-
stehenden Betriebsvereinbarungen im Geltungsbereich dieses Tarifvertrags 
schriftlich zu dokumentieren. Die Tarifvertragsparteien werden die Mindestnet-
toentgelttabellen über den 31.12.2017 hinaus nicht mehr fortschreiben. 

 

  
 

 

 § 4 
Arbeitszeit während der Altersteilzeit 

 

 

4.1 Während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses beträgt die individuelle regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit (§ 8 MTV Beschäftigte) – unter Beachtung der 
Bestimmung des § 6 Abs. 2 AtG  die Hälfte der bisherigen individuellen regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit des Beschäftigten, wobei eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung nach SGB III vorliegen muss. 
 

 

4.2 Mehrarbeit, die über die in § 5 Abs. 4 AtG genannten Grenzen hinausgeht, ist 
ausgeschlossen. 
 

 

4.3 Im Rahmen der Verhandlungen über die Einführung von gesetzlicher oder tarifli-
cher Kurzarbeit im Sinne des Gesetzes oder über die Absenkung oder Erhöhung 
der Arbeitszeit aufgrund tarifvertraglicher Bestimmungen haben die Betriebspar-
teien auch zu erörtern, ob Beschäftigte mit Altersteilzeitarbeit einbezogen wer-
den. Diese Beschäftigten sollen nach Möglichkeit nicht einbezogen werden. 
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§ 5 

Altersteilzeitentgelt 
 

 

5.1 Das Altersteilzeitentgelt bemisst sich nach den allgemeinen tariflichen 
Bestimmungen und wird unabhängig von der Verteilung der Arbeitszeit für 
die Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses fortlaufend gezahlt. 
 

 

5.2 Ansprüche auf das zusätzliche Urlaubsgeld und die tariflich abgesicherte 
betriebliche Sonderzahlung bestehen während der Altersteilzeit nicht. 
 

 

5.3 Das Altersteilzeitentgelt nimmt während der Altersteilzeit an der allgemei-
nen tariflichen Entwicklung teil. 
 

 

5.4 Endet das Altersteilzeitarbeitsverhältnis vorzeitig, hat der Beschäftigte 
Anspruch auf eine etwaige Differenz zwischen den ausgezahlten Leistun-
gen (Altersteilzeitentgelt und Aufstockungsbetrag) und dem Entgelt für 
den Zeitraum seiner tatsächlichen Beschäftigung.  
 
Dies gilt auch bei einer Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
infolge Todes des Beschäftigten oder infolge einer Insolvenz des Arbeit-
gebers. 
 
Bei der Auszahlung sind die aktuellen Tarifentgelte zugrunde zu legen.1 
 
 

 

 
 

 
§ 6 

Aufstockungsbetrag 
 

 

 Die Beschäftigten in Altersteilzeit erhalten einen monatlichen Aufsto-
ckungsbetrag. Dieser ermittelt sich aus dem Regelarbeitsentgelt gemäß 
§ 6 Abs. 1 AtG, multipliziert mit dem jeweils zutreffenden Bruttoaufsto-
ckungsprozentsatz.  
 
Der Bruttoaufstockungsprozentsatz wird im ersten Monat der Altersteilzeit 
auf Basis des individuellen Regelarbeitsentgelts ermittelt und bleibt wäh-
rend der gesamten Laufzeit des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses gleich. 
 
Der individuelle Bruttoaufstockungsprozentsatz ergibt sich aus der  
Anlage 1. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Protokollnotiz: 
Restliche Zeitguthaben aus Arbeitszeitkonten zur betrieblichen Arbeitszeitflexibilisierung sind während der Ar-
beitsphase der Altersteilzeit zu gewähren. Sollte dies aus betrieblichen oder krankheitsbedingten Gründen nicht 
möglich sein, sind sie vor Beginn der Freistellungsphase abzugelten. 
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§ 7 

Beiträge zur Rentenversicherung 
 

7.1 Der Arbeitgeber entrichtet für die Beschäftigten in Altersteilzeit zusätzliche 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 1b) 
AtG in der ab dem 01.07.2004 geltenden Fassung mindestens in Höhe des 
Beitrags, der auf 90 % des Regelarbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit ent-
fällt, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag zwischen 95 % der monatlichen 
Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt, höchstens bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze. 
 

 

7.2 Ein Ausgleich von Rentenabschlägen bei vorzeitiger Inanspruchnahme von 
Altersrente findet nicht statt. 
 

 

  
§ 8 

Abfindung 
 

 

 Beschäftigte, deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis im Rahmen einer Personal-
anpassungsmaßnahme auf Veranlassung des Arbeitgebers vor dem frühest-
möglichen Beginn einer ungeminderten Altersrente endet, erhalten am Ende 
des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses für den Verlust des Arbeitsplatzes für 
jeden vollen Monat zwischen Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
und dem Beginn ihrer ungeminderten Altersrente, maximal jedoch für 24 Mona-
te, eine Abfindung in Höhe von 250,-- €.  
 
Der Betrag ist bei Teilzeitarbeit vor der Altersteilzeit entsprechend dem Ver-
hältnis der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 6 Abs. 2 AtG zur tarifli-
chen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 8.1 MTV Beschäftigte zu reduzieren. 

 

  
 

§ 9 
Entgeltfortzahlung bei Krankheit in der Arbeitsphase 

 

 

 Bei Arbeitsunfähigkeit und während des Bezugs von Leistungen der medizini-
schen Vorsorge und Rehabilitation während der Arbeitsphase gelten die  
§§ 13.2 und 13.3 MTV Beschäftigte entsprechend. Anstelle des tariflichen 
Zuschusses zum Krankengeld erhält der Beschäftigte einen Aufsto-
ckungsbetrag, für dessen Berechnung § 6 dieses Vertrages heranzuzie-
hen ist, sowie zusätzliche Beiträge zur Rentenversicherung nach § 7 im 
jeweiligen tariflichen Umfang. 

 

  
 

§ 10  
Benachteiligungsverbot 

 

 

 Aus Anlass einer Vereinbarung über ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis dürfen 
den Beschäftigten keine Nachteile entstehen. Insbesondere sollen aus diesem 
Anlass Versetzungen auf einen anderen Arbeitsplatz oder die Übertragung 
einer anderen Tätigkeit ausgeschlossen bleiben.  
Die Vorschriften zur Sicherung des Grundentgeltanspruchs nach dem ERA-TV 
finden Anwendung. 
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§ 11 

Nebentätigkeiten 
 

 Der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber Nebentätigkeiten anzuzeigen.  
Soweit der Beschäftigte eine Nebentätigkeit ausübt, die die Grenzen des § 5 
Abs. 3 AtG überschreitet, hat er dem Arbeitgeber die Kosten für die Aufsto-
ckungsbeträge sowie die zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge insoweit 
zu erstatten. 

 
 
 
 

  
 

§ 12 
Informationspflicht des Arbeitgebers und 

Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten des Beschäftigten 
 

 

 Beim Abschluss des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber den 
Beschäftigten auf die Folgen des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses allgemein 
und auf die sozialversicherungsrechtlichen Folgen von Änderungen über die 
Voraussetzungen sowie einer Verletzung seiner Mitteilungs- und Mitwirkungs-
pflichten hinzuweisen. 

 

  
 

§ 13 
Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 

 

 

 Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis endet: 
 
a)  mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Beschäftigte das Lebensalter 

zum Eintritt in die individuelle Regelaltersrente vollendet hat, 
 
 oder  
 
b) zu einem zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten vereinbarten anderen 

Zeitpunkt, 
 
 oder  
 
c)  mit Beginn des Kalendermonats, für den der Beschäftigte eine der in § 5 

Abs. 1 Nr. 3 Altersteilzeitgesetz aufgeführten Leistungen bezieht. 

 

  
 

§ 14 
Anspruch 

 

 

14.1 Soweit im Betrieb keine freiwillige Betriebsvereinbarung nach § 3 besteht, ha-
ben die Beschäftigten Ansprüche nach den folgenden Regelungen.  

 

   
14.1.1 Für Beschäftigte besteht ein Anspruch auf Abschluss eines Altersteilzeitvertra-

ges nach den folgenden Bestimmungen. 
 
Voraussetzung ist eine Betriebszugehörigkeit des Beschäftigten von mindes-
tens 12 Jahren. 
 

 

 Der Anspruch besteht  
 

- für Beschäftigte in den EG 1 – 6 auf eine bis zu fünfjährige  
- für Beschäftigte in den EG 7 – 17 auf eine bis zu vierjährige 
verblockte Altersteilzeit frühestens ab Vollendung des 58. Lebensjahres. 
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Das Ende der Altersteilzeit darf längstens 12 Monate vor dem frühestmögli-
chen Beginn einer ungeminderten Altersrente liegen. Die Altersteilzeit kann 
nicht über diesen Zeitpunkt hinaus beansprucht werden. 

   
14.1.2 Der Anspruch eines Beschäftigten auf Abschluss eines Altersteilzeitvertrages 

ist ausgeschlossen, wenn und solange 2,5 % der Beschäftigten des Betriebes 
von einer Altersteilzeitregelung Gebrauch machen oder diese Grenze durch 
den Abschluss eines Altersteilzeitvertrages überschritten würde2. 
 
Beschäftigte, die 
 
 während der letzten 8 Jahre mindestens 6 Jahre beim derzeitigen Arbeitge-

ber 
 

- regelmäßig3 in drei oder mehr Schichten mit Nachtschicht oder nur in 
Nachtschicht gearbeitet haben4 oder 

 
- unter besonders starken Umgebungseinflüssen gearbeitet haben (≥ 2 

Belastungspunkte gem. Anlage 2 ERA-TV) 
 

oder 
 

 während der letzten 12 Jahre mindestens 9 Jahre beim derzeitigen Arbeit-
geber in Wechselschicht5 gearbeitet haben,  
 

sind vorrangig zu berücksichtigen. 
 
Dabei haben diejenigen Beschäftigten Vorrang, die einem früheren Geburts-
jahrgang angehören, bei gleichem Geburtsjahrgang die Beschäftigten mit län-
gerer Betriebszugehörigkeit, ansonsten die älteren Beschäftigten innerhalb des 
Geburtsjahrgangs. 
 
Für die Berechnung der Zahl der Beschäftigten ist der Durchschnitt der letzten 
zwölf Kalendermonate vor dem beabsichtigten Beginn des Altersteilzeitarbeits-
verhältnisses des Beschäftigten maßgebend. Hat ein Betrieb noch nicht zwölf 
Monate bestanden, ist der Durchschnitt der Kalendermonate während des Zeit-
raums des Bestehens des Betriebes maßgebend. 
 
Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten bleiben schwerbehinderte 
Menschen oder Gleichgestellte im Sinne des SGB IX sowie Auszubildende 
außer Ansatz. Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von nicht mehr als 20 Stunden sind mit 0,5 und mit einer regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu be-
rücksichtigen. 
 

 

2 „Gebrauch machen von einer Altersteilzeitregelung“ liegt vor bei einem begonnenen Altersteilzeitar-
beitsverhältnis (der Beschäftigte befindet sich in der Arbeits- oder Freistellungsphase). Zudem gilt 
als ein „Gebrauch machen von einer Altersteilzeitregelung“ bereits der rechtsverbindliche Abschluss 
eines Altersteilzeitvertrages innerhalb der Fristen des § 14.4.3. 

3  Regelmäßig im Sinne dieser Vereinbarung meint grundsätzlich „dauerhaft“, wobei kurzfristiges 
Aussetzen unschädlich ist. 

4   Nachtschicht im Sinne dieser Vereinbarung liegt vor, wenn die Schicht nach der Uhrzeit beginnt,  
    ab der nach der jeweiligen tarifvertraglichen Regelung Nachtzuschläge zu zahlen sind. 
5   Wechselschichtarbeit im Sinne dieser Vereinbarung liegt vor, wenn in zwei Schichten (z.B. Früh- 

und Spätschicht) oder in drei und mehr Schichten (Früh-, Spät- und Nachtschicht) im regelmäßigen 
Wechsel oder nur in Nachtschicht gearbeitet wurde. 
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14.2 Endet die Altersteilzeit vor dem frühestmöglichen Beginn einer ungeminderten 

Altersrente, haben Beschäftigte einen Anspruch auf eine Abfindung in Höhe 
von 250 € pro Monat für maximal 12 Monate, die sich im Übrigen nach  
§ 8 Abs. 2 berechnet, soweit das Altersteilzeitarbeitsverhältnis eine Laufzeit 
von 24 Monaten nicht unterschreitet. 
 

 

14.3 Der Beginn und der Wechsel in die Freistellungsphase müssen auf einem Mo-
natsersten liegen. 
 

 

14.4 
 

Weitere Regelungen zu den Ansprüchen  

14.4.1 Liegt die Weiterbeschäftigung, insbesondere wegen der Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Leistungen im berechtigten betrieblichen Interesse (Beschäftigte mit 
Schlüsselqualifikationen) und ist ein angemessener Ersatz auf dem Arbeits-
markt kurzfristig nicht zu finden,  
 
oder bei Beschäftigten mit der EG ≥ 14 
 
kann der Arbeitgeber den Beschäftigten auf das unverblockte Modell verweisen.  
 
Im Streitfall haben sich die Betriebsparteien mit der Angelegenheit zu befas-
sen, mit dem Ziel, eine einvernehmliche Regelung zu finden. 
 

 

14.4.2 Bei geltend gemachter zweijähriger Altersteilzeit kann der Arbeitgeber den 
Anspruch bei Vorliegen betrieblicher Gründe auf unverblockte Altersteilzeit 
beschränken. 
 

 

14.4.3 Der Anspruch auf Abschluss eines Altersteilzeitvertrages ist frühestens sechs 
Monate, spätestens vier Monate vor dem gewünschten Beginn des Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses schriftlich zu beantragen. Der Antrag muss den ge-
wünschten Beginn und die Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses umfas-
sen. Der Beschäftigte hat mit dem Antrag eine aktuelle Rentenauskunft vorzu-
legen. 
 
Der Altersteilzeitvertrag ist spätestens zwei Monate vor dem gewünschten Be-
ginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses schriftlich abzuschließen oder der 
Arbeitgeber hat bis dahin die Ablehnung des Anspruchs schriftlich zu erklären. 
 
Unabhängig von den vorstehenden Regelungen, ist für die Bestimmungen des 
Anspruchs der Zeitpunkt des beabsichtigten Beginns des Altersteilzeitarbeits-
verhältnisses entscheidend. 
 

 

14.4.4 Auch wenn im Einzelfall nach den Bestimmungen dieses Tarifvertrages der 
Anspruch auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nicht gegeben 
ist, können Arbeitgeber und Beschäftigter ein bis zu 6-jähriges verblocktes 
Altersteilzeitarbeitsverhältnis vereinbaren.  
 
Diese Altersteilzeitverträge sind auf die Quote nach § 14 anzurechnen.  
 
Eine Anrechnung erfolgt jedoch nur, wenn sie frühestens 6 Monate vor dem 
vereinbarten Beginn der Altersteilzeit vereinbart wurden. 
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 § 15 

Sonderregelungen 
 

 

15.1 Für leitende Führungskräfte und für Beschäftigte mit einem Monatsverdienst, 
der höher ist als 137,5 % der höchsten Tarifentgeltgruppe, kann eine abwei-
chende Regelung vereinbart werden. 

 

   
15.2 Durch freiwillige Gesamtbetriebsvereinbarung kann der Geltungsbereich einer 

Vereinbarung zur Altersteilzeit auf mehrere Betriebe eines Unternehmens aus-
geweitet werden.  

 

  
 

§ 16 
Betriebe ohne Betriebsrat 

 

 

 In Betrieben ohne Betriebsrat kann der Arbeitgeber insgesamt wert-
gleiche Regelungen anbieten. 
 

 

  
§ 17 

 Übergangsbestimmungen 
 

 

 Bis zum 31.12. 2015 in Umsetzung befindliche Altersteilzeitverträge 
werden auf die Quote von 2,5% nach 14.1.2 angerechnet und auf der 
Basis der bis dahin geltenden Bestimmungen unverändert fortgeführt. 

 

 
  

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Kündigung  

des Tarifvertrages 
 

 

18.1 
 

Dieser Tarifvertrag tritt zum 01.07.2015 in Kraft.  
 

 

 Dabei gilt eine Übergangsfrist bis 31.12.2015, innerhalb derer 
 
• der Tarifvertrag betrieblich zur Anwendung gebracht werden kann  
• eine neue Betriebsvereinbarung auf Basis dieses Tarifvertrags 

gemäß § 3.3 abgeschlossen werden kann oder 
• die Prüfung einer bestehenden Betriebsvereinbarung nach § 3.4 

erfolgen kann und diese fortgeführt wird. 
 

 

 Ansonsten finden die Regelungen dieses Tarifvertrags erst ab 
01.01.2016 Anwendung. 
 

 

18.2 
 

Der individuelle Anspruch nach § 14 setzt voraus, dass der „TV An-
spruchsvoraussetzungen“ (TV AVo) in seiner jeweils gültigen Fassung 
in Kraft gesetzt ist bzw. nachwirkt. 
 

 

18.3 
 

Dieser Tarifvertrag ersetzt den Tarifvertrag zur Altersteilzeit vom  
2. März 2009 (ERA).  
 

 

18.4 
 

Er kann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Jahresende, 
erstmals zum 31.12.2021 gekündigt werden.  
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  __________________________________________________________________________ 

Rechtsanspruch auf diesen Tarifvertrag haben nur Mitglieder der IG Metall 
Mitglied werden: http://www.bw.ig.de 

 
 Bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrags FlexÜ wirken im Fall der 

Kündigung, soweit nichts anderes zwischen den Tarifvertragsparteien 
vereinbart wird, die Bestimmungen des gekündigten TV FlexÜ nach. 

 

   
18.5 Ändern sich wesentlich steuer- bzw. sozialversicherungsrechtliche 

Rahmenbedingungen, kann jede Tarifvertragspartei die Überprüfung 
und Anpassung der Tabellen in Anlage 1 verlangen. Kommt diese 
nicht innerhalb von 3 Monaten wirksam zu Stande, kann Anlage 1 mit 
einer Frist von 1 Monat zum Monatsende gesondert gekündigt wer-
den. Sie wirkt bis zum Abschluss einer Neuregelung nach. 

 

   
 Ändern sich wesentliche gesetzliche Rahmenbedingungen der Alters-

teilzeit (insbesondere Steuer- und Beitragsfreiheit der Aufstockungs-
beträge, Rentenzugänge), nehmen die Tarifvertragsparteien unver-
züglich Verhandlungen mit dem Ziel auf, eine mögliche Fortführung 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Änderungen zu prüfen 
und zu vereinbaren.  

 

   
 Führen diese 6 Monate nach Inkrafttreten der gesetzlichen Änderun-

gen nicht zu einer entsprechenden Regelung, tritt dieser Tarifvertrag 
mit Ablauf der 6 Monate ohne Nachwirkung außer Kraft. 

 

   
18.6 Die Bestimmungen dieses Tarifvertrages gelten nach dem jeweiligen 

Beendigungszeitpunkt weiter für die auf seiner Basis abgeschlossenen 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisse und Betriebsvereinbarungen, soweit 
sie zur Durchführung solcher Altersteilzeitarbeitsverhältnisse erforder-
lich sind. 

 

 
 

  

Pforzheim, den 22.04.2015 
 
Tarifgemeinschaft im Bundesverband Schmuck, Uhren,  
Silberwaren und verwandte Industrien e.V., Pforzheim 
 
 
……………………………………… 
Oliver Müller 
 
 
Tarifgemeinschaft im Edelmetallverband e.V., Schwäbisch Gmünd 
 
 
……………………………………… 
José Geraldes 
 
 
Industriegewerkschaft Metall 
Bezirk Baden-Württemberg 
Bezirksleitung Baden-Württemberg 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
Roman Zitzelsberger    Walter Beraus 
 
Anlage 
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Rechtsanspruch auf diesen Tarifvertrag haben nur Mitglieder der IG Metall 
Mitglied werden: http://www.bw.ig.de 

 
Anlage 1 
 
Ermittlung des individuellen Bruttoaufstockungsprozentsatzes aus der Tabelle  
 
Der individuelle Bruttoaufstockungsprozentsatz ergibt sich aus der für einen Beschäftigten 
einschlägigen Kategorie. 
 
Der Kategorie A sind alle Beschäftigten zuzuordnen, die die Voraussetzungen der Kategorie 
B nicht erfüllen.  
Der Kategorie B sind alle verheirateten Beschäftigten zuzuordnen, die vor Beginn des Alters-
teilzeitverhältnisses beim Arbeitgeber einen geeigneten Nachweis erbringen, dass sie in 
einem Umfang von mindestens 2/3 zum Gesamtbruttoeinkommen der Ehegatten aus Ar-
beitseinkommen beitragen. Eingetragene Lebenspartnerschaften stehen verheirateten Be-
schäftigten bei der Zuordnung der Kategorien gleich. 
 
Protokollnotiz: 
 
Ein geeigneter Nachweis liegt insbesondere in der Vorlage der Jahresentgeltbescheinigun-
gen beider Partner aus dem Jahr vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Beim 
Nachweis durch den Beschäftigten ist zwingend eine schriftliche Einverständniserklärung 
des betroffenen Partners / der betroffenen Partnerin mit dem Erheben der ihn betreffenden 
Daten vorzulegen. 
 

Regelarbeitsentgelt  Bruttoaufstockungsprozentsatz 
von bis Kategorie A Kategorie B  

 
1.199,99 42,0 57,4 

1.200,00 1.299,99 41,0 54,7 
1.300,00 1.399,99 39,9 52,0 
1.400,00 1.499,99 39,0 49,3 
1.500,00 1.599,99 38,1 46,6 
1.600,00 1.699,99 37,2 43,9 
1.700,00 1.799,99 36,4 41,2 
1.800,00 1.899,99 35,6 39,8 
1.900,00 1.999,99 34,8 38,4 
2.000,00 2.099,99 33,8 37,4 
2.100,00 2.199,99 32,5 36,8 
2.200,00 2.299,99 31,3 36,2 
2.300,00 2.399,99 30,0 35,6 
2.400,00 2.499,99 28,7 35,0 
2.500,00 2.599,99 27,7 34,4 
2.600,00 2.699,99 26,1 33,8 
2.700,00 2.799,99 25,1 33,2 
2.800,00 2.899,99 24,0 32,6 

>=2.900,00 
 

23,8 32,0 
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